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Antrag auf Informationszugang vom 24. Juni 2025 − Hotelbetrieb „The Great North“ 

Bescheid 

Sehr geehrter Herr  
 
 
unter Bezugnahme auf den namens Ihrer Mandantschaft  

 gestellten Antrag auf Informationszugang nach dem 
Informationszugangsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (IZG-SH) ergeht folgender 
Bescheid: 

 
 

 

1. Dem Antrag wird stattgegeben. 

2. Dieser Bescheid ergeht kostenfrei. 

I. 

Mit E-Mail vom 24. Juni 2025 begehren Sie namens Ihrer Mandantschaft Akteneinsicht in 
die Verwaltungsvorgänge hinsichtlich sämtlicher Akten, Unterlagen und Dokumente, die im 
Zusammenhang mit dem Erwerb und dem Umbau des Hotels „Dreiklang“ − nunmehr Hotel 
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„The Great North“ − in Kaltenkirchen stehen und dem Ministeriums für Inneres, 
Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein (MIKWS) vorliegen. 

Fernmündlich im Rahmen unseres Telefonats vom 02. September 2025 konkretisierten Sie 
den Antrag dahingehend, dass Ihre Mandantschaft kein Interesse an dem Zugang zu 
personenbezogenen Daten habe und die personenbezogenen Daten der Beschäftigten 
des MIKWS und die der Stadt Kaltenkirchen geschwärzt werden dürfen. 

 
 

II. 

Gemäß §§ 3 und 5 Abs. 1 IZG-SH wird Ihrer Mandantin Zugang zu den als Anlage zu 
diesem Bescheid beigefügten Informationen gewährt. Da von Ihnen kein Zugang zu 
personenbezogenen Daten gewünscht war, wurden diese antragsgemäß geschwärzt. 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person beziehen, vgl. Art. 4 Nr. 1 VO (EU) 2016/679. Hierunter 
fallen insbesondere die Informationen, die sich über Beschäftigte des MIKWS oder der 
Stadt Kaltenkirchen in den Unterlagen befanden. 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Widerspruch beim Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des 
Landes Schleswig-Holstein, Düsternbrooker Weg 92, 24105 Kiel erhoben werden. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Anlagen 

Korrespondenz Referat IV 30 mit Stadt Kaltenkirchen_geschwärzt 
 
 
Hinweis zum Datenschutz: 

 
Bei der Bearbeitung wurden bzw. werden von Ihnen personenbezogene Daten verarbeitet. 
Welche Daten zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage verarbeitet werden, ist 
abhängig von Ihrem Anliegen und den konkreten Umständen. Weitere Informationen 
hierzu und über Ihre Betroffenenrechte finden Sie unter https://www.schleswig- 
holstein.de/DE/landesportal/servicemeta/datenschutz im Landesportal Schleswig-Holstein. 
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